
Hallen- und Reitplatzordnung 
 

 

 

1. Die Benutzung der gesamten Anlage des RFC Hünfelden- Heringen e.V. ist nur 

Vereinsmitgliedern erlaubt. Alle anderen Nutzer bedürfen der Genehmigung vom 

Vorstand. 

2. Auf dem gesamten Gelände des RFC Hünfelden- Heringen e.V. besteht beim Reiten 

Reithelmpflicht. 

3. Vor dem Betreten oder Verlassen der Reithalle ist „Tür frei?“ zu rufen, egal ob mit 

oder ohne Pferd. Erst nach der Bestä/gung „Tür ist frei“ darf die Tür geöffnet werden. 

4. Der Reiter, der sich auf der rechten Hand befindet, weicht dem entgegenkommenden 

Reiter.  

5. Wenn sich ein Reiter in der Halle befindet, darf höchstens ein Pferd longiert werden. 

Der Reiter ist um Erlaubnis zu fragen. 

6. Ab zwei Reitern ist das longieren untersagt. Der Longierer muss warten, bis ein Reiter 

aufgehört hat. 

7. Nach dem Longieren, Freilaufen und Freispringen lassen, sind entstandene Löcher mit 

dem Rechen wieder zu begradigen. 

8. Zum Halten oder Schri> reiten wird auf dem 2. oder 3. Hufschlag gewechselt. 

9. Vor dem Verlassen der Halle werden die Hufe ausgekratzt. 

10. Vor dem Verlassen der Reithalle oder des Reitplatzes abäppeln nicht vergessen. 

11. Nach dem Springtraining die Sprünge auf dem Platz in die Mi>e zusammenräumen 

und in der Halle ganz wegräumen. 

12. Vor dem AuBau von Hindernissen und Stangen auf dem Boden sind anwesende 

Reiter um Erlaubnis zu fragen. 

13. Hunde sind auf dem ganzen Gelände an der Leine zu führen. 

14. Nach dem Verlassen der Halle Licht ausmachen nicht vergessen. 

15. Der Hufschlagdienst ist einzuhalten. 

16. Hufe auskratzen, nachgurten oder Pferde vor oder nach dem Reiten fer/g machen, 

hat in der Mi>e des Zirkels zu erfolgen. 

17. Der aktuelle Reitstundenplan ist zu beachten. 

18. Longieren ist nur in der Halle oder auf dem Abreiteplatz erlaubt. Auf dem Hauptplatz 

nicht! 


